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GEMEINSAMER STANDPUNKT 2008/944/GASP DES RATES
vom 8. Dezember 2008

betreffend gemeinsame Regeln fiir die Kontrolle der Ausfuhr von
Militirtechnologie und Militargiitern

Artikel 1

(1)  Jeder Mitgliedstaat priift die ihm vorgelegten Antrdge auf Aus-
fuhrgenehmigung fiir Gegenstdnde der in Artikel 12 genannten Gemein-
samen Militérgiiterliste der EU in jedem Einzelfall anhand der Kriterien
nach Artikel 2; das gilt auch flir Transfers zwischen Regierungen.

(la)  Liegen neue sachdienliche Informationen vor, wird jeder Mit-
gliedstaat darin bestirkt, bereits erteilte Ausfuhrgenechmigungen fiir Ge-
genstinde auf der Gemeinsamen Militdrgiiterliste der EU erneut zu
priifen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Antrige auf Ausfuhrgenehmigung
umfassen Folgendes:

— Genehmigungsantrige fiir tatsdchliche Ausfuhren, auch wenn diese
zum Zwecke der Lizenzproduktion von Militirgiitern in Drittlindern
erfolgen;

— Antriage auf Lizenzen fiir Vermittlertitigkeiten;

— Antriage auf Lizenzen fiir ,,Durchfuhr” oder ,,Umladung*;

— Lizenzantrdge fiir immaterielle Software- und Technologietransfers,
z. B. mittels elektronischer Medien, Fax oder Telefon.

In den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten wird festgelegt, in wel-
chen Féllen eine Ausfuhrgenehmigung fiir diese Antrége erforderlich ist.

Artikel 2

Kriterien

(1)  Kriterium 1: Einhaltung der internationalen Verpflichtungen und
Zusagen der Mitgliedstaaten, insbesondere der vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen oder von der Europdischen Union verhéngten res-
triktiven MaBnahmen, der Ubereinkiinfte zur Nichtverbreitung und zu
anderen Gegenstdnden sowie sonstiger internationaler Verpflichtungen
und Zusagen

Eine Ausfuhrgenehmigung wird verweigert, wenn ihre Erteilung zu den
internationalen Verpflichtungen und Zusagen der Mitgliedstaaten im
Widerspruch stiinde, unter anderem zu

a) den Pflichten der Mitgliedstaaten sowie ihren Verpflichtungen zur
Durchsetzung von Waffenembargos der Vereinten Nationen, der Eu-
ropéischen Union oder der Organisation fiir Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa;

b) den Pflichten der Mitgliedstaaten aus dem Vertrag iiber die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen, dem Ubereinkommen iiber biologische
und Toxinwaffen und dem Chemiewaffeniibereinkommen;
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¢) den Pflichten der Mitgliedstaaten aus dem Ubereinkommen iiber
bestimmte konventionelle Waffen und den entsprechenden dazuge-
horigen Protokollen;

d) den Pflichten der Mitgliedstaaten aus dem Vertrag iiber den Waffen-
handel;

e) den Pflichten der Mitgliedstaaten aus dem Ubereinkommen iiber das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Wei-
tergabe von Antipersonenminen und iiber deren Vernichtung (Ot-
tawa-Ubereinkommen);

f) den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Aktionsprogramm
zur Verhiitung, Bekdmpfung und Beseitigung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten;

g) den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Globalen Rahmen
fiir die Verwaltung von Bestinden konventioneller Munition iiber
deren gesamte Lebensdauer;

h) den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Austra-
lischen Gruppe, des Tréigertechnologie-Kontrollregimes, des
Zangger-Ausschusses, der Gruppe der Kernmaterial-Lieferldnder
(NSG), des Wassenaar-Arrangements und des Haager Verhaltens-
kodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen.

(2)  Kriterium 2: Achtung der Menschenrechte und des humanitdren
Volkerrechts durch das Endbestimmungsland

— Die Mitgliedstaaten bewerten die Haltung des Empfiangerlandes zu
den einschldgigen Grundsdtzen der internationalen Menschenrechts-
iibereinkiinfte, einschlieBlich der Menschenrechtslage im betreffen-
den Land, und

a) verweigern eine Ausfuhrgenehmigung, wenn eindeutig das Ri-
siko besteht, dass die Militartechnologie oder die Militargiiter,
die zur Ausfuhr bestimmt sind, dazu verwendet werden konnten,
interne Repression, schwerwiegende Handlungen geschlechtsspe-
zifischer Gewalt, schwere Gewalttaten gegen Frauen und Kinder
oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen zu begehen
oder zu ermdglichen;

b) lassen besondere Vorsicht und Wachsamkeit bei der Erteilung
von Ausfuhrgenehmigungen an Lénder walten, in denen von
den zustindigen Gremien der Vereinten Nationen, der Europii-
schen Union oder des Europarates schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzungen festgestellt wurden, und nehmen dabei eine
Einzelfallpriifung unter Beriicksichtigung der Art der Militértech-
nologie oder der Militdrgiiter vor.

Hierfiir gelten als Militdrtechnologie oder Militirgiiter, die zu inter-
ner Repression benutzt werden konnten, unter anderem Militartech-
nologie oder Militérgiiter, die vom angegebenen Endverwender in
dieser oder einer dhnlichen Form nachweislich zu interner Repres-
sion benutzt worden sind oder bei denen Grund zu der Annahme
besteht, dass sie an der angegebenen Endverwendung bzw. am an-
gegebenen Endverwender vorbeigeleitet werden und zu interner Re-
pression genutzt werden. Gemaf Artikel 1 wird die Art der Militdr-
technologie oder der Militdrgiiter sorgfiltig gepriift, insbesondere
wenn sie fiir Zwecke der inneren Sicherheit bestimmt sind. Interne
Repression umfasst unter anderem Folter sowie andere grausame,
unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, will-
kiirliche oder Schnell-Hinrichtungen, das Verschwindenlassen von
Personen, willkiirliche Verhaftungen und andere schwere Verletzun-
gen der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie sie in den ein-
schldgigen Menschenrechtsiibereinkiinften, einschlieBlich der Allge-
meinen Erklarung der Menschenrechte und des Internationalen Pakts
iiber biirgerliche und politische Rechte, festgelegt sind.
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— Die Mitgliedstaaten bewerten die Haltung des Empféngerlandes zu
den einschldgigen Grundsdtzen der Ubereinkiinfte des humanitdren
Volkerrechts sowie seine Achtung des humanitdren Volkerrechts
und

¢) verweigern eine Ausfuhrgenehmigung, wenn eindeutig das Ri-
siko besteht, dass die Militirtechnologie oder die Militdrgiiter,
die zur Ausfuhr bestimmt sind, verwendet werden, um schwere
Verstole gegen das humanitire Volkerrecht zu begehen, ein-
schlieBlich gegen nach dem humanitiren Volkerrecht geschiitzte
Gruppen wie Frauen und Kinder.

(3) Kriterium 3: Innere Lage im Endbestimmungsland als Ergebnis
von Spannungen oder bewaffneten Konflikten

Die Mitgliedstaaten verweigern eine Ausfuhrgenehmigung fiir Militér-
technologie oder Militédrgiiter, die im Endbestimmungsland bewaffnete
Konflikte auslosen bzw. verlingern wiirden oder bestehende Spannun-
gen oder bewaffnete Konflikte verschiarfen wiirden, unbeschadet der
legitimen und rechtméfigen Sicherheit und Verteidigung dieses Landes.

(4)  Kriterium 4: Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Sta-
bilitdt in einer Region

Die Mitgliedstaaten verweigern eine Ausfuhrgenehmigung, wenn ein-
deutig das Risiko besteht, dass der angegebene Empfinger die Militér-
technologie oder die Militérgiiter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, zum
Zwecke der Aggression gegen ein anderes Land oder zur gewaltsamen
Durchsetzung eines Gebietsanspruchs benutzt. Bei der Abwégung dieser
Risiken beriicksichtigen die Mitgliedstaaten unter anderem

a) das Bestehen oder die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Kon-
flikts zwischen dem Empfingerland und einem anderen Land;

b) Gebietsanspriiche, deren gewaltsame Durchsetzung das Empfanger-
land in der Vergangenheit versucht bzw. angedroht hat;

c¢) die Wahrscheinlichkeit, dass die Militdrtechnologie oder die Militér-
giiter zu anderen Zwecken als fiir die legitime und rechtmifBige
nationale Sicherheit und Verteidigung des Empfingerlandes oder
die Ausiibung des in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen
verankerten naturgegebenen Rechts des Empfiangerlandes auf Selbst-
verteidigung verwendet wird,

d) das Erfordernis, die regionale Stabilitdt nicht wesentlich zu beein-
trachtigen.

(5) Kriterium 5: Nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und der
Gebiete, deren AuBenbeziehungen in die Zustdndigkeit eines Mitglied-
staats fallen, sowie nationale Sicherheit befreundeter und verbiindeter
Lénder

Die Mitgliedstaaten berlicksichtigen

a) die moglichen Auswirkungen der Militdrtechnologie oder der Mi-
litargiiter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, auf ihre Verteidigungs-
und Sicherheitsinteressen sowie auf die anderer Mitgliedstaaten
und befreundeter oder verbiindeter Lander, unbeschadet der Beriick-
sichtigung der Kriterien betreffend die Achtung der Menschenrechte
und des humanitiren Volkerrechts sowie die Aufrechterhaltung von
Frieden, Sicherheit und Stabilitédt in einer Region;
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b) das Risiko, dass diese Militirtechnologie oder diese Militérgiiter
gegen ihre eigenen Streitkrifte oder die anderer Mitgliedstaaten
oder befreundeter oder verbiindeter Lander eingesetzt werden.

(6) Kriterium 6: Verhalten des Kéauferlandes bzw. des Empfianger-
landes gegeniiber der internationalen Gemeinschaft, unter besonderer
Beriicksichtigung seiner Haltung zum Terrorismus, der Art der von
ihm eingegangenen Biindnisse und seiner Einhaltung des Volkerrechts

Die Mitgliedstaaten beriicksichtigen unter anderem das bisherige Ver-
halten des Kéuferlandes bzw. des Empféngerlandes in Bezug auf

a) eine Unterstiitzung oder Forderung des Terrorismus und der interna-
tionalen organisierten Kriminalitit;

b) die Einhaltung seiner internationalen Verpflichtungen, insbesondere
derer zur Nichtanwendung von Gewalt, und des humanitidren Vélker-
rechts;

c) sein Engagement im Bereich der Nichtverbreitung und in anderen
Bereichen der Riistungskontrolle und Abriistung, insbesondere die
Unterzeichnung, Ratifizierung und Durchfiihrung der bei Kriterium
1 unter den Buchstaben b bis d aufgefiihrten einschldgigen Riis-
tungskontroll- und Abriistungsiibereinkommen.

(7)  Kriterium 7: Risiko der Abzweigung von Militdrtechnologie oder
Militdrgiitern im Empféngerland oder der Wiederausfuhr von Militérgii-
tern unter unerwiinschten Bedingungen

Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Militdrtechnologie oder der
Militdrgiiter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, auf das Empfangerland und
des Risikos, dass diese Technologie oder Giiter auf Umwegen zu einem
unerwiinschten Endverwender oder zu einer unerwiinschten Endverwen-
dung gelangen konnten, wird Folgendes beriicksichtigt:

a) die legitimen Interessen der Verteidigung und der inneren Sicherheit
des Empfangerlandes, einschlieBlich einer etwaigen Beteiligung an
friedenserhaltenden MafBinahmen der Vereinten Nationen oder ande-
rer Art;

b) die technische Fiahigkeit des Empfingerlandes, diese Technologie
oder diese Giiter zu benutzen und zu schiitzen;

c) die Fiahigkeit des Empfingerlandes, wirksame Ausfuhrkontrollen
durchzufiihren, einschlieSlich wenn es sich bei der Militartechnolo-
gie oder den Militérgiitern, die zur Ausfuhr bestimmt sind, um Giiter
handelt oder sie Giiter beinhalten, die in Erzeugnisse zur spéteren
Ausfuhr durch das Empfiangerland integriert werden sollen;

d) das Risiko, dass diese Technologie oder diese Giliter mit un-
erwiinschtem Ziel wieder ausgefiihrt werden, und die bisherige Be-
folgung etwaiger Wiederausfuhrbestimmungen bzw. vorheriger Ge-
nehmigungspflichten, die vom Ausfuhrmitgliedstaat gegebenenfalls
festgelegt wurden, durch das Empfangerland;

e) das Risiko, dass diese Technologie oder diese Giiter zu terroristi-
schen Vereinigungen oder einzelnen Terroristen umgeleitet werden;

f) das Risiko eines Reverse Engineering oder eines unbeabsichtigten
Technologietransfers;
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g) das Risiko, dass diese Technologie oder Giiter verwendet werden,
um restriktive Maflnahmen der Vereinten Nationen oder der Euro-
pdischen Union zu umgehen;

h) das Risiko einer Verschirfung von Konflikten, Gewalt und illegalen
Handlungen aufgrund der Besonderheiten der Technologie und Gii-
ter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, insbesondere in Bezug auf das
Risiko einer Umlenkung von Kleinwaffen und leichten Waffen.

(8)  Kriterium 8: Vereinbarkeit der Ausfuhr von Militdrtechnologie
oder Militdrgiitern mit der technischen und wirtschaftlichen Leistungs-
fahigkeit des Endbestimmungslandes, wobei zu beriicksichtigen ist, dass
die Staaten bei der Erfiillung ihrer legitimen Sicherheits- und Verteidi-
gungsbediirfnisse moglichst wenige Arbeitskriafte und wirtschaftliche
Ressourcen fiir die Riistung einsetzen sollten

Die Mitgliedstaaten beurteilen anhand von Informationen aus einschlé-
gigen Quellen, wie Berichten des Entwicklungsprogramms der Verein-
ten Nationen, der Weltbank, des Internationalen Wahrungsfonds und der
Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ob
die geplante Ausfuhr die nachhaltige Entwicklung des Endbestimmungs-
landes ernsthaft beeintrichtigen wiirde. Sie priifen in diesem Zusam-
menhang den jeweiligen Anteil der Riistungs- und der Sozialausgaben
des betreffenden Landes und beriicksichtigen dabei auch jedwede
Unions- oder bilaterale Hilfe.

Artikel 3

Dieser Gemeinsame Standpunkt ldsst das Recht der Mitgliedstaaten un-
beriihrt, auf nationaler Ebene eine restriktivere Politik zu verfolgen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten informieren einander detailliert iiber Antrage
auf Ausfuhrgenehmigungen, die entsprechend den Kriterien dieses Ge-
meinsamen Standpunkts verweigert wurden, und geben die Griinde fiir
die Verweigerung an. Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung erteilt,
die von einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten innerhalb der
letzten drei Jahre flir eine im Wesentlichen gleichartige Transaktion
verweigert worden ist, konsultiert er zunédchst den bzw. die Mitglied-
staaten, die die Genehmigung verweigert haben. Beschlieit der betref-
fende Mitgliedstaat nach den Konsultationen dennoch, die Genehmi-
gung zu erteilen, so teilt er dies dem bzw. den Mitgliedstaaten, die
die Genehmigung verweigert haben, mit und erldutert ausfiihrlich seine
Griinde.

(2)  Ob der Transfer von Militdrtechnologie oder Militargiitern geneh-
migt oder verweigert wird, bleibt dem nationalen Ermessen eines jeden
Mitgliedstaats iiberlassen. Eine Genehmigung gilt als verweigert, wenn
der Mitgliedstaat die Genehmigung des tatséchlichen Verkaufs oder der
Ausfuhr der Militirtechnologie oder der Militargiiter verweigert hat und
es andernfalls zu einem Verkauf oder zum Abschluss des entsprechen-
den Vertrags gekommen wire. Fiir diese Zwecke kann eine notifizier-
bare Verweigerung gemif den nationalen Verfahren auch die Verwei-
gerung der Zustimmung zur Aufnahme von Verhandlungen oder einen
abschliagigen Bescheid auf eine formliche Voranfrage zu einem be-
stimmten Auftrag umfassen.
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(3) Die Mitgliedstaaten behandeln derartige Verweigerungen und die
entsprechenden Konsultationen vertraulich und ziehen daraus keine wirt-
schaftlichen Vorteile.

Artikel 5

Ausfuhrgenehmigungen werden nur auf der Grundlage einer zuverléssi-
gen vorherigen Kenntnis der Endverwendung im Endbestimmungsland
erteilt. Hierfiir sind in der Regel eine griindlich iiberpriifte Endverbleibs-
erklarung oder entsprechende Unterlagen und/oder eine vom Endbestim-
mungsland erteilte amtliche Genehmigung erforderlich. Die Mitglied-
staaten konnen andere Instrumente zur Uberwachung der Endverwen-
dung einsetzen, einschlieBlich der Verpflichtung der Endverwender, spe-
zifischen Uberpriifungsmechanismen zuzustimmen. Bei der Bewertung
der Antrige auf Ausfuhrgenehmigungen fiir Militdrtechnologie oder Mi-
litdrgiiter zum Zwecke der Produktion in Drittldindern beriicksichtigen
die Mitgliedstaaten insbesondere die mogliche Verwendung des End-
produkts im Erzeugerland sowie das Risiko, dass das Endprodukt zu
einem unerwiinschten Endverwender umgeleitet oder ausgefiihrt werden
konnte.

Artikel 6

Unbeschadet der Verordnung (EU) 2021/821 des Europiischen Par-
laments und des Rates (1) gelten die in Artikel 2 dieses Gemeinsamen
Standpunkts festgelegten Kriterien und das Konsultationsverfahren nach
Artikel 4 dieses Gemeinsamen Standpunkts fiir die Mitgliedstaaten auch
fiir Giiter und Technologie mit doppeltem Verwendungszweck im Sinne
des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821, wenn schwerwiegende
Griinde fir die Annahme bestehen, dass die Endverwender dieser Giiter
und dieser Technologie die Streitkrifte, die internen Sicherheitskréfte
des betreffenden Landes oder dhnliche Einheiten in diesem Land sein
werden. Wird in diesem Gemeinsamen Standpunkt auf Militdrtechnolo-
gie oder Militdrgiiter Bezug genommen, so sind darunter auch diese
Giiter und diese Technologie zu verstehen.

Artikel 7

(1) Damit dieser Gemeinsame Standpunkt die groBtmogliche Wir-
kungskraft hat, streben die Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemein-
samen Auflen- und Sicherheitspolitik (GASP) nach einer Verstirkung
ihrer Zusammenarbeit und einer Forderung ihrer Konvergenz im Bereich
der Ausfuhr von Militdrtechnologie und Militargiitern, auch durch den
Austausch relevanter Informationen, einschlieBlich solcher {iiber be-
stimmte Bestimmungsldnder und iiber Genehmigungsverweigerungen,
Waffenausfuhrpolitiken und, soweit angezeigt, die Uberwachung der
Endverwendung, indem sie sich iiber ihre Risikobewertung beraten
und moégliche MaBinahmen zur weiteren Verbesserung der Konvergenz
und zur Forderung der Einheit und Kohédrenz des auswirtigen Handelns
der Union ermitteln.

(") Verordnung (EU) 2021/821 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

20. Mai 2021 iiber eine Unionsregelung fiir die Kontrolle der Ausfuhr, der
Vermittlung, der technischen Unterstiitzung der Durchfuhr und der Verbrin-
gung betreffend Giiter mit doppeltem Verwendungszweck (ABIL. L 206 vom
11.6.2021, S. 1, ELIL: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/0j).
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(2) Um die Konvergenz zu fordern und die Beschlussfassung iiber
die Ausfuhr von Militargiitern oder Militdrtechnologie, die gemeinsam
finanziert und hergestellt werden, zu erleichtern, konnen die Mitglied-
staaten, die sich an einem gemeinsamen Verteidigungsprojekt beteiligen,
zu diesem Zweck auf Erleichterungsmechanismen zuriickgreifen. Die
Mitgliedstaaten, die an einem gemeinsamen Verteidigungsprojekt teil-
nehmen, werden dazu angehalten, einander zu ihrer Risikobewertung zu
konsultieren.

Artikel 8

(1)  Jahrlich bis zum 30. Juni iibermittelt jeder Mitgliedstaat dem
Europdischen Auswirtigen Dienst Informationen iiber seine Ausfuhren
von Militdrtechnologie und Militdrgiitern und iiber seine Umsetzung
dieses Gemeinsamen Standpunkts im vorangegangenen Kalenderjahr.

(2)  Ein Jahresbericht der EU, der auf den Beitrdgen aller Mitglied-
staaten beruht, wird dem Rat zur Annahme vorgelegt und der Offent-
lichkeit in Form eines ausfiihrlichen Berichts und einer durchsuchbaren
Online-Datenbank auf der Website des FEuropdischen Auswirtigen
Dienstes zur Verfligung gestellt.

(3) AuBerdem verdffentlicht jeder Mitgliedstaat, der Technologie
oder Giiter der Gemeinsamen Militdrgiiterliste der EU ausfiihrt, einen
nationalen Bericht iiber seine Ausfuhren von Militirtechnologie und
Militdrgiitern, dessen Inhalt gegebenenfalls mit innerstaatlichen Rechts-
vorschriften vereinbar ist.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten beurteilen gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen
der GASP anhand der Grundsitze und Kriterien dieses Gemeinsamen
Standpunkts die Lage potenzieller oder tatsdchlicher Empfanger der von
den Mitgliedstaaten ausgefiihrten Militdrtechnologie und Militérgiiter.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten konnen zwar gegebenenfalls die Auswirkungen ge-
planter Ausfuhren auf ihre wirtschaftlichen, sozialen, kommerziellen
und industriellen Interessen beriicksichtigen, doch diirfen diese Faktoren
die Anwendung der oben angefiihrten Kriterien nicht beeintrachtigen.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten setzen sich nach Kréften dafiir ein, andere Militér-
technologie und Militérgiiter exportierende Staaten zu ermutigen, die
Grundsitze dieses Gemeinsamen Standpunkts anzuwenden. Sie betrei-
ben mit den Drittstaaten, die die Kriterien anwenden, einen regelmafi-
gen Erfahrungsaustausch iiber ihre Politik zur Kontrolle der Ausfuhr
von Militdrtechnologie und Militérgiitern und {iber die Anwendung
der Kriterien.
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Artikel 12

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nationalen Rechtsvorschrif-
ten es ihnen erlauben, die Ausfuhr der Technologie und der Giiter
kontrollieren zu konnen, die auf der Gemeinsamen Militirgiiterliste
der EU verzeichnet sind. Die Gemeinsame Militdrgiiterliste der EU dient
als Bezugspunkt fiir die nationalen Listen der Mitgliedstaaten fiir Mi-
litdrtechnologie und Militargiiter, ersetzt diese aber nicht unmittelbar.

Artikel 13

Der Benutzerleitfaden zu diesem Gemeinsamen Standpunkt, der regel-
méaBig aktualisiert wird, dient als Orientierungshilfe bei der Umsetzung
dieses Gemeinsamen Standpunkts.

Artikel 14

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Artikel 15

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird bis zum 15. April 2030 iiberpriift.

Artikel 16

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt der Europdischen
Union verdffentlicht.



	Konsolidierter Text: Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Ratesvom 8. Dezember 2008
	Geändert durch:
	Berichtigt durch:

	Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern
	Artikel 1
	Artikel 2 Kriterien
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8
	Artikel 9
	Artikel 10
	Artikel 11
	Artikel 12
	Artikel 13
	Artikel 14
	Artikel 15
	Artikel 16


